Rainer Balloff und Harald Vogel

Das Mitwirken des Verfahrensbeistandes und das Hinwirken
des Sachverstindigen im FamFG

Zusammenfassung

Das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz — FGG-RG) regelt in Artikel 1
das Gesetz tiber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG). Dieses Gesetz verstirkt die konfliktvermeidenden
und konfliktlosenden Elemente im familiengerichtlichen Verfahren.! Zu diesem Zweck
hat der Gesetzgeber neben dem Gericht bei den Akteuren des Verfahrensbeistandes
und des Sachverstindigen die Begriffe Mitwirken und Hinwirken eingefiihrt, ohne sie
im Einzelnen naher zu erldutern. Die konkrete Art und Weise des Mit- und Hinwir-
kens ist daher unbestimmt.? Sie sind gesetzlich nicht umschrieben.® Einigkeit besteht
nur darin, dass diese Begriffe wesentliche Unterschiede beinhalten.* Sie sind mithin
voneinander abzugrenzen.’

Schliisselworte: Mitwirken und Hinwirken beim Herstellen von Einvernehmen zwi-
schen den Beteiligten im Familiengerichtsverfahren, Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten dieser Aufgaben des Verfahrensbeistandes und Sachverstindigen

Abstract

The Act on Proceedings in Family Matters of Non-Contentious Jurisdiction applies to
proceedings in family matters as well as in matters concerning non-contentious juris-
dictions and was adopted by the Bundestag as Article 1 of the Act to Reform Proceed-
ings in Family Matters and in Matters of Non-Contentious Jurisdiction (Gesetz zur
Reform des Verfabrens in Familiensachen und in den Angelegenbeiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit; FGG-RG). The Act reinforces the conflict avoiding and resolving ele-
ments in the family court proceedings and for this purpose the legislator has — in addi-
tion to the family court judge — introduced the parties of the guardian ad litem for mi-
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nors and the psychological expert, who have the task to participate and facilitate a
court agreed conflict resolution. However, the roles of both are not defined and only
minimally illustrated in the Act. The concrete procedures are undefined. Clear is only
that the roles of the two entities differ and therefore have to be distinguished.
Keywords: Participating in a court approved agreement; facilitate an agreement be-
tween the parties in a family court proceeding, differences and similarities in the work
of a guardian ad litem and a psychological expert

1. Einleitung

Der Gesetzeswortlaut in § 158 IV 3 FamFG spricht lediglich von der Befugnis des Ver-
fahrensbeistandes, in Personenangelegenheiten des Kindes am Zustandekommen einer
einvernehmlichen Regelung mitzuwirken.

Das Deutsche Worterbuch (Wahrig) umschreibt dieses Verb mit den Worten ,,mit
(einem) anderen zusammen (an etwas) wirken, (zu etwas) beitragen, (an etwas) mitar-
beiten“.6

Demgegeniiber wird unter ,hinwirken“ verstanden: ,,so auf etwas Einfluss nehmen,
dass es sich in die gewtinschte Richtung entwickelt“.” Der Verfahrensbeistand ist daher
lediglich ein ,Anreger®, aber kein aktiv Handelnder, kein ,Einigungsforderer, aber
auch kein ,,diagnostischer Entscheider”.?

Zum gleichen Ergebnis kommt auch Prenzlow? unter Bezugnahme auf den Duden.
Dort wird unter ,,mitwirken® verstanden: ,bei/an etwas mitwirken, damit etwas getan
werden kann mit (einem, einer) anderen zusammen bei der Durchfithrung oder dhnli-
chem von etwas mitwirken, titig sein; mitarbeiten®.!

Beispielsweise kann der Verfahrensbeistand im Rahmen der Mitwirkung den Eltern
die Wiinsche und den Willen des Kindes iibermitteln, ,,den Blick der Eltern auf die
Lage und Befindlichkeit des Kindes richten und an ihre Elternverantwortung appellie-
ren,'! oder die Eltern motivieren, an einer Beratung, Mediation, Paar- oder Familien-
therapie teilzunehmen. Zu den Aufgaben des Verfahrensbeistandes gehort es niche,
eine vermittelnde Tatigkeit zwischen den Beteiligten zu ibernehmen, z. B. zwischen
Kind und Eltern, oder zwischen den Eltern einen Interessenausgleich herbeizufiihren.
Das bleibt in erster Linie Aufgabe des Gerichts.!?

Im Duden wird ,hinwirken“ dagegen wie folgt umschrieben: Anstrengungen unter-
nehmen, sich einsetzen, um etwas zu veranlassen / an der Losung eines Problems ar-
beiten / fiir eine bessere Zukunft arbeiten / auf eine Einigung der streitenden Parteien

hinwirken.

6 Deutsches Worterbuch, 2006, S. 1020.

7 Deutsches Worterbuch, 2006, S. 727.

8 Heilmann/Heilmann, § 163 FamFG Rn. 61.
9 Prenzlow, FPR 2012, 366, 367.

10 s. Fufln. 9.

11 Heilmann/Keuter, § 158 FamFG Rn. 42.

12 Vogel, FamRZ 2010, 1870, 1872.
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2. Tatigkeit des Verfahrensbeistandes

Die Art und Weise der hier beschriebenen Tatigkeit des Verfahrensbeistandes deckt
sich mit der Tatigkeit des Verfahrenspflegers (der Namensvorginger) des Verfahrens-
beistandes, der seit 1.9.2009 in Kindschaftssachen so heifit.

Im Rahmen der Verglitung des Verfahrenspflegers nach §§50V, 67a III 2 FGG a. F.
bestand weitgehend Einigkeit darin, dass ,der Verfahrenspfleger, der nicht Mediator
ist, nicht!?® die Aufgabe hat, selbst auf eine Konfliktlsung zwischen den Verfahrensbe-
teiligten hinzuwirken.

Eine Schlichtertitigkeit im Rahmen einer Krisenintervention war nicht vergiitungs-
pflichtig“.1

Zu den Aufgaben eines Verfahrenspflegers gehorten weder eine vermittelnde Tatig-
keit, insbesondere nicht die Herbeifithrung eines Interessenausgleichs zwischen den
Eltern," noch ein vom Verfahrenspfleger initiierter oder durchgefithrter Einigungsver-
such.!® Zu seinem Aufgabenbereich gehorte somit ebenso wenig, den Willen der Eltern
zu ermitteln.!”” Thm oblag keine fachliche Beratungstitigkeit.!® Das Mitwirken an einer
einvernehmlichen Regelung tber den Verfahrensgegenstand beinhaltet ,keine Psycho-
therapie, psychologische Beratung, Paar- und Familientherapie oder Mediation mit den
Eltern, dem Kind oder anderen engen Bezugspersonen des Kindes, sondern lediglich
ein Mitwirken im Kontext aller gerichtlichen und auflergerichtlichen Mafinahmen zu
Konfliktbeilegung*“.!?

Der Verfahrenspfleger durfte mithin nicht zwischen den Verfahrensbeteiligten ver-
mitteln oder auf einen Interessenausgleich hinarbeiten.?°

Unter der Geltung von §50 FGG a.F. zeigte sich die Rechtsprechung zur Frage von
Vermittlungsbemthungen seitens des Verfahrenspfleger eher zuriickhaltend. Deutlich
wurde, dass schon damals der Verfahrenspfleger nicht aktiv Handelnder im Rechtssin-
ne war, sondern lediglich ein Anreger. Allerdings hat der Verfahrenspfleger im wohl-
verstandenen Interesse des Kindes dem Einvernehmen der Eltern zuzustimmen.
Stimmt dagegen der Verfahrenspfleger dem Einvernehmen der Eltern nicht zu, hat sich
das Familiengericht im Rahmen der Amtsermittlungspflicht mit dessen Einwinden,
Bedenken und Vorbehalten auseinanderzusetzen.!

13 Hervorhebung durch die Verfasser.

14 OLG Koblenz, ZK]J 2009, 85, m. Anm. Menne = FamRZ 2008, 1633 = FamRB 2008, 367.

15 OLG Kaln, ZK] 2007, 118, 119 = FamRZ 2006, 1057, 1058; a.A. Salgo, FPR 2010, 456, 459;
Kemper/Schreiber/Vilker/Clausius, 2012, § 158 FamFG Rn. 18.

16 Balloff/Koritz, 2015, S. 33.

17 OLG Saarbriicken, ZK] 2011, 185 (Ls); Balloff, Kinder vor dem Familiengericht, 2. Aufl.
2015, S. 176.

18 Stotzel, FPR 2009, 332, 333f; Kemper/Schreiber/Vélker/Clausins, 2012, §158 FamFG
Rn. 18.

19 Korner/Deegener/Balloff, 2011 S. 83, 93; Balloff, 2015, S. 175.

20 AmtsG Monchengladbach-Rheydt, Kind-Prax 2002, 64, 65.

21 Balloff/Koritz, 2015, S. 111.
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Festzuhalten ist, dass frither der Verfahrenspfleger nach dem FGG nur ,Anreger”
war und jetzt nach dem FamFG der Verfahrensbeistand nur Anreger in einem Mitwir-
kungsprozess ist. Auch beim derzeitigen Verfahrensbeistand handelt es sich lediglich
um einen Interessenvertreter des Kindes, der zur Mitarbeit im Verfahren aufgerufen
ist. Insoweit deckt sich die Begriffsauslegung des Mitwirkens in § 158 III 3 FamFG mit
den Begriffen des Mitwirkens in den §§27, 161 und 162 FamFG und §50 I 2
SGB VIII. Auch dort handelt es sich um einen Aufruf zur Mitarbeit im Verfahren.

Nach §27 I FamFG sollen die Beteiligten bei der Ermittlung des Sachverhalts mit-
wirken. Sie sind auch hier nur Anreger. Gleiches gilt fir die Mitwirkung der Pflegeper-
son 1. S. des § 161 FamFG und des Jugendamts 1. S. des § 162 FamFG und des §50 1 2
SGB VIIL. Thre Aufgaben bestehen in der Unterstiitzung des Gerichts, nicht aber in
der aktiven Handlung selbst. Der Verfahrensbeistand kann in Bezug auf die Mitwir-
kung selbst nicht initiativ werden.?? Er kann lediglich die Augen der Eltern fiir die Si-
tuation des Kindes 6ffnen, wie es das AmtsG Monchengladbach-Rheydt?® ausgedriickt
hat.

Heilmann gibt zu bedenken,?* dass ein Verfahrensbeistand in einem Kinderschutz-
verfahren nach §§ 1666, 1666 a BGB an der Herstellung von Einvernehmen nicht mit-
wirken konne, weil in diesen Fillen der Verfahrensgegenstand nicht zur Disposition
der Beteiligten stehe.?>

Dieser Auffassung wird nicht gefolgt. Wieso sollte beispielsweise der Verfahrensbei-
stand den Sorgeberechtigten nicht tibermitteln diirfen,

= dass es das Kind im Elternhaus angesichts einer kindeswohlschidlichen Ausgangsla-
ge nicht mehr aushilt,

» dass das Kind in der Pflegefamilie bleiben mochte,

= dass die Eltern dringend mit dem Jugendamt zusammen arbeiten sollten?

§ 163 II FamFG gilt grundsitzlich fiir alle in § 151 FamFG angefiihrten Kindschaftssa-
chen, also auch bei Verfahren wegen einer Kindeswohlgefihrdung oder einer Verblei-
bensanordnung in einer Pflegefamilie (§§ 1666, 1666 a, 1632 IV BGB), da die Gesetzes-
systematik von Abs. 2 fiir alle Fallkonstellationen der Kindschaftssachen zutrifft, selbst
wenn in einer Trennungs- und/oder Scheidungsfamilie oder in einer Familie, in der
eine Kindeswohlgefihrdung sichtbar wird, unterschiedliche intervenierende Vorge-
hensweisen des Sachverstindigen erforderlich sind.?¢

22 Stotzel, FPR 2009, 332, 334; Meysen/Balloff/Ernst/Finke/Kindermann/Kretzmar/Rakete-
Dombek/Stotzel/Stotzel, 2014, § 158 FamFG Rn. 22; Heilmann/Keuter, 2015, § 158 FamFG
Rn. 42; Bork/Jacoby/Schwab/Zorn, 2013, §158 FamFG Rn.19; Bumiller/Harders, 2011,
§ 158 FamFG Rn. 4.

23 AmtsG Moénchengladbach-Rheydt, Beschl. v. 10.09.2001 zu §50 FGG a.F. - 16 F 221/98 =
Kind-Prax 2002, 64, 65.

Vgl. auch Prenzlow, FPR 2012, 366, 369.

24 Heilmann/Heilmann, 2015, § 163 FamFG, Rn. 60.

25 Heilmann, a.a.O.

26 Meysen u.a./Balloff/Stétzel, 2014, § 163 FamFG Rn. 12-14.
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Die von Balloff?” aufgeworfene Frage, ob der Verfahrensbeistand bei einvernehmen-
orientierten Gesprichen des Sachverstindigen mit den Eltern vom Sachverstindigen
als Unterstiitzung dazu gebeten werden kann, ist grundsitzlich zu verneinen. Jegliche
Unterstiitzung, die in ein aktives Einbringen des Verfahrensbeistandes in die Einigung
einmiindet, ist ihm untersagt. Sollte allerdings das Kind im Verfahren des Hinwirkens
auf Einvernehmen vom Sachverstindigen beteiligt werden, kann der Verfahrensbei-
stand auf Wunsch des Kindes bei diesen Gesprichen mit dabei sein, um zu kontrollie-
ren, ob in diesem Prozess des Hinwirkens auf Einvernehmen mit den Beteiligten die
Rechte des Kindes gewahrt bleiben.

Indes sollen Verfahrensbeistand und Sachverstindiger immer miteinander kooperie-
ren, also auch Gespriche fithren, wenn es die konkrete Lebenssituation des Kindes
oder die subjektive Interessenlage des Kindes erfordert, auch wenn sie unterschiedliche
Berufsrollen und fachliche Ausrichtungen haben.?® Der Verfahrensbeistand hat nur im
Interesse des Kindes dem Einvernehmen der Eltern zuzustimmen.?’ Er hat daher im
Rahmen eines Einigungsverfahrens alles zu unterlassen, was einer Einigung im Kindes-
interesse im Wege stehen wiirde.

3. Der Sachverstindige

Im Gegensatz zum Verfahrensbeistand kann der Sachverstindige in allen Verfahren,
die die Person des Kindes betreffen, auf die Herstellung des Einvernehmens zwischen
den Beteiligten hinwirken, §§ 163 II, 151 FamFG. Nach Balloff 3° bedeutet die Ver-
mittlung im Sinne eines Hinwirkens auf Einvernehmen, ,die Fahigkeit der Eltern zur
kompetenten Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung aufzubauen, zu stirken
und wiederherzustellen®.

Das Hinwirken auf Einvernehmen kann somit als ein Vorgehen definiert werden,
das das Kind, die Eltern, Pflegeeltern und Grofleltern (sofern sie Beteiligte des Verfah-
rens sind) motiviert und veranlasst, das Einleiten, Durchfithren und Festlegen erfor-
derlicher, dem Kindeswohl dienlicher Mafinahmen aktiv mit zu gestalten.

Dies hat mit einer vordringlich nur von den Eltern angestrebten und mit Hilfe des
Sachverstindigen unterstiitzten Losung nicht unbedingt etwas zu tun (sog. ,,10sungs-
orientiertes“ Vorgehen,*' das derzeit in der Fachdiskussion entgegen dem Wortlaut der

27 Balloff, 2015, S.175.

28 Balloff, 2015, S.212.

29 Balloff, 2015, . 174.

30 Balloff, 2014, S. 288, 300.

31 Bergan, 2014; Fichtner, 2015; Salzgeber/Fichtner, 2014, S.207-239, 235; uneindeutig
Dettenborn/Walter, 2015, 141 1., wihrend Markgraf-Stiksrud/Schmidr-Atzert, Das psycholo-
gische Gutachten, S.311-377, in: Stemmler/Markgraf-Stiksrud, Lehrbuch Psychologische
Diagnostik, 2015, die die nach § 163 II FamFG vorgegebene Dualitit und deren Problematik
einer gerichtlich angeordneten diagnostischen und einvernehmensorientierten Vorgehens-
weise des Gutachters im familiengerichtlichen Verfahren nicht erwahnen.
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§§ 163 II und 151 FamG betont wird, in dem lediglich von einem Hinwirken auf Ein-
vernehmen in Trennungs- und Scheidungssachen die Rede ist).

Das Hinwirken auf Einvernehmen mit den Beteiligten rangiert nach dem Gesetzes-
wortlaut erst an zweiter Stelle, mithin kommt dies erst nach dem vollstindigen dia-
gnostischen Erkenntnisprozess zum Tragen. Die strikte Reihenfolge ,Diagnostik vor
»Intervention® ist bei der ,losungsorientierten®3? (sprachlich korrekter: einvernehme-
norientierten Begutachtung) Begutachtung stets einzuhalten und wird ebenso durch
das im Gesetzestext stehende Wort ,auch® unterstiitzt.?

Dieses Wort ,auch® ist in den Gesetzestext eingefihrt worden, weil der BGH?>* Jah-
re zuvor ausgefiihrt hat, dass der Sachverstindige nicht befugt ist, mit therapeutischen
Mitteln auf die Beteiligten einzuwirken und diese zu einer bestimmten einverstindli-
chen Handlung zu bringen. ,Der Gutachtenauftrag hat daher zunichst die diagnosti-
schen Erhebungen vorzunehmen, um ggfs. dann, aufbauend auf diesen Ergebnissen,
intervenierend auf das Familiensystem einzuwirken®, wie Balloff>> dargelegt hat.

Dem Sachverstindigen kommt somit, wie bereits angedeutet, im Fall des § 163 II
FamFG eine Doppelrolle zu. Er ist fir die betroffenen Eltern sowohl ein Vermittler,
dem ein Teil der richterlichen Macht iiberantwortet ist,3¢ als auch im Fall des Schei-
terns der Einigung ein Entscheider.’” Im Fall einer gescheiterten Vermittlung hat er das
herkommliche statusorientierte, selektionsorientierte, verlaufsdiagnostische, entwick-
lungsoptimierende oder das prozess-, [dsungs- und modifikationsorientierte diagnosti-
sche Gutachten?® zu erstellen.

Durch den Abbruch der Intervention (hier: Hinwirken auf Einvernehmen) seitens
des Sachverstindigen darf den Eltern allerdings kein Nachteil entstehen.?* Die Beurtei-
lungen diirfen in Bezug auf den einen oder anderen Elternteils nicht schlechter ausfal-
len, nur weil die Intervention gescheitert ist. Der Sachverstindige hat die Griinde fir
das Scheitern der Intervention auszublenden und sich nunmehr allein den Ergebnissen
des diagnostischen Erkenntnisprozesses zuzuwenden. Das Verhalten der Eltern im In-
terventionsprozess darf nicht in irgendeiner Form bewertet werden.*°

Die Entscheidung des Sachverstindigen, wann er die Intervention fiir beendet er-
klart, liegt allein bei thm.*! Auch wenn es bislang keine verbindlichen Abbruch- oder
Ausschlusskriterien fiir das Scheitern der Vermittlung gibt und dem Gericht nach dem
Scheitern der Intervention i. d. R. ein schriftliches Gutachten mit der Beantwortung

32 Bergan, 2014, S.70: Das Gesetz verwendet nicht die Begriffe interventions- oder 1osungsori-
entiert.

33 Salzgeber, FPR 2013, 299, 300; Salzgeber, FamRZ 2008, 656, 657; Balloff/Wagner, FPR 2010,
38, 39.

34 BGH, Beschl. v. 27.10.1993 — XI1 ZB 88/923 = FamRZ 1994, 158, 160 u. NJW 1994, 312, 313.

35 Balloff, 2014, S. 288, 304.

36 Dettenborn/Walter, 2015, S. 458.

37 Bergau, 2014, S.87.

38 Balloff, 2014, S. 288, 298.

39 Bergau,2014,S.87.

40 Bergaun, 2014, S. 86.

41 Siehe Fulnote 40.
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der gerichtlichen Beweisfrage vorzulegen ist, hat der Sachverstindige allein festzustel-
len, ob auf Seiten der Eltern die erforderliche

Problemsicht,
Problemakzeptanz,
Problemkongruenz,
Hilfeakzeptanz und
Verinderungsakzeptanz*

vorliegen.
Bewihrt hat sich beispielsweise im konkreten Interventionsprozess vor Beginn des
einvernehmensorientierten Vorgehens, schriftlich folgende Regeln zu vereinbaren:

Zuhoren,

Ausreden lassen,
Keine Beleidigungen,
Keine Drohungen.

Werden diese Regeln wiederholt nicht eingehalten, sollte der Sachverstindige das Hin-
wirken auf Einvernehmen durchaus auch beenden konnen (moglicherweise wird nach
einem ersten Abbruch der Gespriche oder sonstigen einvernehmenorientierten Vorge-
hensweisen nach einer Klirung der Situation noch einmal ein neuer Termin vereinbart)
und das diagnostisch und familienrechtspsychologisch ausgewiesene Gutachten erstel-
len, damit nun das Gericht im Rahmen einer weiteren Anhdrung und gegebenenfalls
nun auch durch einen Beschluss die noch bestehenden Konflikte angehen kann.

Beispiele (Fallvignetten) fiir ein einvernehmenorientiertes Vorgehen des Sachver-
standigen nach § 163 II FamFG:

1. Beide Eltern engagieren sich im Rahmen einer seit Jahren bestehenden Wechselre-
gelung sehr intensiv fir ihre beiden 13 und zehn Jahre alten Kinder. Die Eltern sind
sich jedoch in wichtigen Fragen der Wahrnehmung der Gesundheitssorge nicht einig.
Der 13 Jahre alte Junge leidet seit Jahren an einer extrem ausgeprigten Phimose, die
nach dem Willen der Mutter durch homdopathische und osteopathische Mittel behan-
delt werden soll. Der Vater ist im Einvernehmen mit dem Kinderarzt und einem Uro-
logen fest entschlossen, den Jungen operieren zu lassen.

Der Begutachtungsablauf selbst ermoglicht den Eltern noch keine Einigung. Kurz
vor Abgabe des Gutachtens regt deshalb der Sachverstindige beim Familiengericht an,
den Beweisbeschluss nach §163 II FamFG zu erginzen, was auch sehr schnell ge-
schieht. Wegen der mehrere hundert Kilometer groflen Entfernung zwischen der Pra-
xis des Sachverstindigen und den Wohnsitzen der Eltern wird versucht, mit Hilfe von
Telefon, Internet und E-Mail-Verkehr ein Einvernehmen mit den Eltern und dem Jun-
gen herzustellen, der unbedingt operiert werden will.

42 Balloff, FPR 2011, 121{.; Vogel, 2014, S. 55.
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Zunichst machte sich der Sachverstindige sachkundig und ibermittelte dieses aktu-
elle und medizinische Wissen den Eltern und dem Jungen. Dabei wurden die Eltern
wiederholt darauf hingewiesen, dass sie zwei kompetente, nette und freundliche Kin-
der hitten, was der Verdienst der Eltern sei. Nun komme es jedoch darauf an, dass der
Junge nicht am Streit der Eltern verzweifle.

Nach mehr als 20 E-Mail-Kontakten einigten sich die Eltern, dass der Junge operiert
werden sollte.

Das zehn Jahre alte Midchen leidet vermutlich an einer Allergie, die ihr gelegentlich
das Tragen von Schuhwerk und Kleidung unméglich macht. Dieses Problem tritt ver-
mehrt nur bei der Mutter auf. Diese wiinscht eine psychosomatische Diagnostik und
Psychotherapie des Madchens; der Vater lehnt dies ab, da diese Beschwerden des Mad-
chens bei ihm kaum bzw. nur sehr selten auftreten wiirden. Ein Einvernehmen beider
Eltern in Bezug auf geeignete Mafinahmen kam hierzu nicht zustande, sodass nun das
Familiengericht entscheiden muss.

2. Die Eltern stritten seit Jahren um den Aufenthalt der beiden T6chter, den Besuch
ithrer beiden To6chter in einer Kindertagesstitte und spater um die Einschulung ihrer
jetzt sechs und acht Jahre alten Madchen. Die Mutter begehrte vor allem das Aufent-
haltsbestimmungsrecht fiir sich, ebenso der Vater.

Da der Sachverstindige die seit Jahren bestehende und sehr ausgeprigte Hochstrit-
tigkeit der Eltern bereits nach Lage der Akten leicht erkennen konnte, zumal bereits
fiinf Mediationen und drei psychologische Beratungen gescheitert waren, vereinbarte
er mit beiden Eltern vor Beginn des Hinwirkens auf Einvernehmen, schriftlich die
Grundregeln fiir derartige Kontakte und Gespriche zu bestitigen und zu unterschrei-
ben (ausreden lassen, zuhoren, keine Drohungen und Beleidigungen aussprechen).

Nachdem der Vater anldsslich der zweiten Sitzung erklirte, dass er die Mutter der
Kinder umbringen werde, wenn sie ihr ,abstruses“ Verhalten beibehalte und nicht so-
fort einstelle, wurden die Bemiithungen des Hinwirkens auf Einvernehmen abgebro-
chen.

3. Die Eltern hatten einen zehn Jahre alten Sohn, der seit ca. fiinf Jahren nach der
Elterntrennung das eine Mal von einem Elternteil, das andere Mal vom anderen Eltern-
teil bei sich behalten wurde, ohne Kontakte zum jeweils anderen Elternteil zuzulassen,
so dass jedes Mal das Jugendamt, die Polizei und auch das Familiengericht eingeschal-
tet wurden. Nun drohte nach dem elften Mal des Festhaltens des Jungen das Familien-
gericht einen Sorgerechtsentzug nach § 1666 BGB an. Zuvor sollte allerdings ein Sach-
verstandigengutachten — auch auf Wunsch des Jugendamtes und des Verfahrensbeistan-
des — noch einmal eine Klirung herbeifithren und ein Einvernehmen der Eltern zu er-
reichen versuchen.

Bereits wihrend der Begutachtung, spitestens als gutachtlicherseits feststand, dass
jeder Elternteil im unmittelbaren Umgang mit dem Jungen erziehungsfihig ist, wurden
die Gespriche auch auf das Hinwirken auf Einvernehmen ausgerichtet.

Dazu wurden die vier Grundregeln (sieche obige vier Grundregeln) von den Eltern
akzeptiert und unterschrieben und zunichst auf einem Flipchart alle noch bestehenden
aktuellen Bedenken und Vorwiirfe der Mutter und des Vaters aufgeschrieben.
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Dann wurden die Aspekte zur weiteren Bearbeitung herausgesucht und festgelegt,
die ein Einvernechmen u. U. mdglich machen wiirden. Hierzu gehorten die Fernsehzei-
ten und vor allem die Insbettgehzeiten und der regelmiflige Schulbesuch des Jungen.

Nach zwei Sitzungen (jeweils eine Stunde) waren sich beide Eltern einig, dass ein
Junge im Alter von zehn Jahren spitestens um 21.00 Uhr einschlafen sollte, dass die
Fernseh-, Smartphone- und Computerzeiten pro Tag nicht mehr als eine Stunde um-
fassen sollten und dass ein regelmifliger Schulbesuch dringend erforderlich sei, Letzte-
res notfalls mit Unterstiitzung eines Familienhelfers.

Die Ausgestaltung des Umgangs des Jungen mit seinem Vater gestaltete sich weitaus
schwieriger, wobei der Junge seinen Lebensmittelpunkt bei der Mutter hatte. Bisher
besuchte der Junge seinen Vater alle 14 Tage liber das Wochenende von Samstag 10.00
Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr. Das war dem Vater zu wenig. Er strebte an, den Jungen
von Freitagnachmittag bis Dienstagfriih bei sich zu haben, zuziiglich der iiblichen Fe-
rien- und Feiertagsregelungen.

Hiertiber konnte zunichst kein Einvernehmen erreicht werden. Der Kompromiss
lautete dann, nachdem der Sachverstindige nochmals die Vorteile einer Regelung ange-
sprochen hatte, nach der die Eltern angesichts ihrer Animosititen, erheblichen Streite-
reien und Auseinandersetzungen sich personlich nicht begegnen miissten, dass der
Junge alle 14 Tage von Freitagnachmittag nach der Schule bis Montagfriih beim Vater
aufhaltlich ist, zuztiglich der einvernehmlichen Ferien- und Feiertagsregelungen.

Der Junge, der zur letzten vierten Sitzung mit hinzu gebeten wurde, war von dieser
Absprache und Einigung seiner Eltern regelrecht begeistert und sehr zufrieden. Sein
wichtigster Wunsch war, dass sich die Eltern nicht mehr streiten sollten.

4. Fazit

Moglich sind somit beim Prozess des Hinwirkens auf Einvernehmen mit den Beteilig-
ten auch das einvernehmliche Erreichen strittiger Teilbereiche, die eben dann als parti-
elles Einvernehmen*® gelten konnen, sodass der Richter nur noch iiber die weiter be-
stehenden Streitpunkte zu befinden hat.

Literatur

Balloff, R. (2011). Interessenvertretung des Kindes (Verfahrensbeistand). In W. K6rner
& G. Deegener (Hrsg.). Erfassung von Kindeswoblgefibhrdung in Theorie und Praxis
(S. 83-99). Lengerich: Pabst Science Publishers.

Balloff, R. (2014). Familienrechtliche Begutachtung nach Trennung und Scheidung. In
T. Bliesener, F. Losel, G. Kohnken (Hrsg.). Lebrbuch Rechtspsychologie (S.288-309).
Bern: Huber.

43 Balloff, 2014, S. 288, 299.

ORIGINALBEITRAGE

218.73.217.60, , 05:40:52. geschiltzter Inhalt.
Erlaubnis ist je Inhalts ir it, fiir oder in K-Sy ,



https://doi.org/10.5771%2F2365-1083-2016-1-62

Rainer Balloff und Harald Vogel - Das Mitwirken des Verfabrensbeistandes 71

Balloff, R. (2015). Kinder vor dem Familiengericht. Praxishandbuch zum Schutz des
Kindeswohls unter rechtlichen, psychologischen und padagogischen Aspekten (2. Aufl.).
Baden-Baden: Nomos.

Balloff, R. & Koritz, N. (2015). Praxishandbuch fiir Verfabrensbeistinde. Rechtliche
und psychologische Schwerpunkte fiir den Anwalt des Kindes. Stuttgart: Kohlhammer.

Balloff, R. & Stotzel, M. (2014). § 163 FamFG. In T. Meysen, R. Balloff, R. Ernst, E
Finke, E. Kindermann, S. Kretzschmar, I. Rakete-Dombek & M. Stotzel (Hrsg.). Pra-
xiskommentar Familienverfabrensrecht. Einfiibrung, Erliuterungen, Arbeitshilfen
(2. Aufl.,, Rn. 12-14, S. 565 f.). K6ln: Bundesanzeiger.

Balloff, R. & Wagner, W. (2010). Einvernehmenorientiertes Vorgehen in der Sachver-
standigentitigkeit nach FamFG. Familie, Partnerschaft, Recht, 16, 38-43.

Bergau, B. (2014). Losungsorientierte Begutachtung als Intervention bei hochstrittiger
Trennung und Scheidung. Weinheim: Beltz Juventa.

Bork, R., Jacoby, E. & Schwab, D. (Hrsg.). (2013). FamFG (2. Aufl.). Bielefeld: Giese-
king.

Bumiller, U. & Harders, D. (2011). FamFG — Freiwillige Gerichtsbarkeit (10. Aufl.).
Miinchen: C.H. Beck.

Dettenborn, H. & Walter, E. (2015). Familienrechtspsychologie (2. Aufl.). Miinchen:
Reinhardt.

Fichtner, J. (2015). Trennungsfamilien — losungsorientierte Begutachtung und gerichts-
nahe Beratung. Gottingen: Hogrefe.

Heilmann, S. (2015). § 163 FamFG. In S. Heilmann (Hrsg.). Praxiskommentar Kind-
schaftsrecht (Rn. 60, S. 909). Koln: Bundesanzeiger.

Hauflleiter, M. & Fest, T. (2011). FamFG. Miinchen: C.H. Beck.
Holzer, ]. & Menne, M. (2011). FamFG. Koln: RWS Verlag.

Keuter, W. (2015). §158 FamFG. In S. Heilmann (Hrsg.). Praxiskommentar Kind-
schaftsrecht (Rn. 42, S. 857). Koln: Bundesanzeiger.

Prenzlow, R. (2012). Mitwirkung des Verfahrensbeistands am Zustandekommen einer
einvernehmlichen Regelung — was ist daraus geworden? Familie, Partnerschaft, Recht,
18, 366-369.

Rosler, K. (2014). Die Verfahrensbeistandschaft. Verfahrensrechtliche Umsetzung des
verfassungsmifligen Gebotes einer Interessenvertretung fiir Minderjibrige. Schriften
zum Prozessrecht, Band 231, S. 1-278.

Salzgeber, J. (2008). Der Sachverstindige als Hersteller des Einvernehmens, endlich der
Garant fiir das Kindeswohl? Zeitschrift fiir das gesamte Familienrecht, 55, 656-660.

Salzgeber, J. (2013). Umgang und Herstellung von Einvernehmen. Familie, Partner-
schafft, Recht, 19, 299-303.

RPsych 2. Jg. 1/2016

218.73.217.60, , 05:40:52. geschiltzter Inhalt.
Erlaubnis ist je Inhalts ir it, fiir oder in K-Sy ,



https://doi.org/10.5771%2F2365-1083-2016-1-62

72 Rainer Balloff und Harald Vogel - Das Mitwirken des Verfabrensbeistandes

Salzgeber, J. & Fichtner, J. (2012). Der psychologische Sachverstindige im Familien-
recht. In H. Kury & J. Obergfell-Fuchs (Hrsg.). Rechtspsychologie. Forensische Grund-
lagen und Begutachtung. Ein Lehrbuch fiir Studium und Praxis (S.207-239). Stuttgart:
Kohlhammer.

Stemmler, G. & Margraf-Stiksrud, J. (Hrsg.) (2015). Lehrbuch Psychologische Diagnos-
tk. Bern: Huber.

Stotzel, M. (2009). Hinwirken auf Einvernehmen durch den Verfahrensbeistand, § 158
IV FamFG. Familie, Partnerschaft, Recht, 15, 332-334.

Stotzel, M. (2014). § 158 FamFG. In T. Meysen, R. Balloff, R. Ernst, F. Finke, E. Kin-
dermann, S. Kretzschmar, I. Rakete-Dombek & M. Stotzel (Hrsg.). Praxiskommentar
Familienverfabrensrecht. Einfiibrung, Erlinterungen, Arbeitshilfen (2. Aufl,, Rn.22,
S.569). Koln: Bundesanzeiger.

Volker, M. & Clausius, M. (2012). In R. Kemper, K. Schreiber & M. Clausius (Hrsg.).
Familienverfabrensrecht: Handkommentar (2. Aufl, Rn.18 S.695,). Baden-Baden:
Nomos.

Vogel, H. (2010). Das Hinwirken auf Einvernehmen in streitigen Kindschaftssachen.
Zeitschrift fiir das gesamte Familienrecht, 57, 1870-1874.

Vogel, H. (2011). Recht zum Streit und Pflicht zur Entscheidung. Rechtsgewidhrungs-
anspruch. Praxis der Rechtspsychologie, 21, 190-194.

Vogel, H. (2014). Die familiengerichtliche Genebhmigung der Unterbringung mit Frei-
heitsentziehung bei Kindern und Jugendlichen nach § 16315 BGB. Bielefeld: Giese-
king.

Zorn, D. (2013). Verfahren in Kindschaftssachen. In R. Bork, F. Jacoby & D. Schwab
(Hrsg.). FamFG-Kommentar (2. Aufl., S. 718-782). Bielefeld: Gieseking.

Korrespondenzadressen:

Dr. Rainer Balloff

Institut Gericht & Familie
Stephanstrafie 25

10599 Berlin
www.igf-berlin.de

Dr. Harald Vogel,
weiterer aufsichtfithrender Richter am AmtsG a.D.

Giitlingstrafle 7b
14167 Berlin
ORIGINALBEITRAGE
216.73.217.60, ), 05:40:52. geschiitzter Inhalt.
Erlaubnis ist je Inhalts ir it, fiir oder ir y! ,



https://doi.org/10.5771%2F2365-1083-2016-1-62

	Zusammenfassung
	Abstract
	1. Einleitung
	2. Tätigkeit des Verfahrensbeistandes
	3. Der Sachverständige
	4. Fazit
	Literatur
	Korrespondenzadressen:

